An den Magistrat



     Die Anzeige ist spätestens 4 Wochen

der Stadt Waldeck



     vor Veranstaltungsbeginn einzureichen

Am Rathaus 1

34513 Waldeck

	Anzeige über den vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes gemäß § 6 des Hess. Gaststättengesetzes vom 01.05.2012


	Anzeigender/Verantwortlicher

	Name, Vorname


	Ggf. Bezeichnung der juristischen Person oder des nichtrechtsfähigen Vereins

	

	Geburtsdatum
	Geburtsort
	Staatsangehörigkeit
	E-Mail-Adresse

	Anschrift
	Telefonnummer


	Gegenstand der Anzeige

	Bezeichnung der Veranstaltung


	Zeitraum der Veranstaltung (Tag, Datum, Uhrzeit von – bis)


	Ort der Veranstaltung (Ortsteil, Straße, Hausnummer)


	Folgende Speisen und Getränke sollen abgeben werden:


	Räumliche Verhältnisse

	Festzelt wird errichtet
☐   ja         ☐nein
	Baurechtliche Abnahme hierfür ist besonders zu beantragen  beim Kreisbauamt Korbach
Tel: 05631/954-413 
	Größe der Räume/Fläche in m²

	erwartete Besucherzahl/
Sitzplätze

 

	Sicherheitsdienst wird beauftragt
☐nein      ☐ja

Name und Telefon des Sicherheitsdienstes: 


	Sanitätsdienst wird beauftragt
☐nein     ☐ja                        Anzahl der Kräfte
Name und Telefon des Sanitätsdienstes: 



	Bemerkungen / Sonstiges

	Wer ist am Veranstaltungstag/en immer telefonisch erreichbar?

	Name
	Vorname
	Telefon / Handy

	
	
	


Hiermit wird versichert, dass alle Angaben nach bestem  Wissen und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.

Waldeck, den ______________
                       ____________________________









(Unterschrift)
Verteiler:

☐ Polizeistation Korbach, Pommernstr. 41, 34497 Korbach
☐ Amt für Lebensmittelüberwachung,  Osterweg 20, 35066 Frankenberg/Eder
☐ Finanzamt Korbach, Medebacher Landstr. 29, 34497 Korbach
☐ Kreisbauamt, Südring 2, 34497 Korbach

